
 Fact Sheet 

1 | 3 

Revision Umweltschutzgesetz und Lärmschutz 
Der Bundesrat hat am 25. Februar 2026 die Teilinkraftsetzung der Änderung des Umweltschutzgesetzes 
(USG) und die Änderung der Lärmschutzverordnung (LSV) per 1. April 2026 beschlossen.1 Damit treten die 
Änderungen von Art. 22 und 24 USG aus der Gesetzesrevision vom 27. September 2024 in Kraft. Gleichzeitig 
hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) in einer Erläu-
terung zur Revision der Lärmschutz-Verordnung (LSV) die finalen Änderungen bekanntgegeben und begrün-
det. 

Entwicklung Schweiz hatte sich im Gesetzgebungsprozess zur Änderung des USG stark eingebracht und dafür 
eingesetzt, dass die lärmschutzrechtlichen Vorschriften an das Planen und Bauen besser in Einklang mit der 
Siedlungsentwicklung gebracht werden. An der Vernehmlassung zur Revision der LSV beteiligte sich Entwick-
lung Schweiz ebenfalls und konnte die Forderungen der Branche auch im direkten Gespräch mit Bundesrat 
Albert Rösti vorbringen. 

In der Gesamtschau beurteilen wir die erzielten Änderungen in USG und LSV als Erfolg und als wichtigen 
Schritt hin zu einer besseren Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und Lärmschutz sowie zu mehr 
Rechtssicherheit. Die geänderten Art. 22 und 24 USG sind geeignet, die Blockade bei der Schaffung von 
Wohnraum aufgrund des Lärmschutzes endlich zu überwinden. 

In lärmbelasteten Gebieten können Wohngebäude bewilligt werden, wenn die Lärmgrenzwerte eingehalten 
oder Lärmschutzmassnahmen vorgesehen werden. Ist die Einhaltung der Lärmgrenzwerte nicht mit verhält-
nismässigem Aufwand möglich, kann dennoch neu unter bestimmten Voraussetzungen eine Baubewilligung 
erteilt werden, wenn beispielsweise eine kontrollierte Wohnraumlüftung eingebaut wird (vgl. Art. 22 USG). Bei 
Fluglärm oder wenn in höchstens zehn Prozent der Wohneinheiten von grossen Überbauungen die Anforde-
rungen nicht eingehalten werden können, kann trotzdem eine Baubewilligung erteilt werden, wenn an der Er-
richtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt. 

Neu sind unter bestimmten Voraussetzungen auch Ausnahmen möglich, um Bauzonen auszuscheiden oder 
anzupassen, wenn die Ausgestaltung der Freiräume und die Wohnqualität berücksichtigt werden (vgl. Art. 24 
USG). 

Wie sich die Änderungen von USG und LSV in der Bewilligungspraxis und Rechtsprechung niederschlagen, 
wird sich zeigen müssen, insbesondere im Zusammenhang der missbräuchlichen Verwendung des Lärm-
schutzes für Einsprachen oder Rekurse. Wir bitten unsere Mitglieder deshalb, uns ihre Erfahrungen aus der 
Praxis zurückzumelden. 

Ihre Rückmeldungen und Fragen nimmt Entwicklung Schweiz gerne entgegen. 

 

Karin Bührer 
Geschäftsführerin 

+41 79 202 53 65 
karin.buehrer@entwicklung-schweiz.ch 

  

 
1 Vgl. Medienmitteilung des Bundesrates vom 25.02.26 
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Anhang: Art. 22 und 24 revidiertes Umweltschutzgesetz 
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Anhang: revidierte Lärmschutzverordnung 

 

 


